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://: 1. Der Tarif für die Begleitete Arbeit im PSAG Besuchsdienst beträgt 

ab 1. Januar 2013 (Laufzeit Leistungsvereinbarung bis 31. De-
zember 2014) Fr. 15.15 pro begleitete Arbeitsstunde. 

2. Mit dem PSAG Besuchsdienstes werden per 1. Januar 2013 
(Laufzeit Leistungsvereinbarung bis 31. Dezember 2014) neu fol-
gende Leistungskontingente vereinbart: 

Leistungsart Platzzahl Begleitstunden 

Geschützte Arbeitsplätze 21  32'027  

Integrative Arbeitsplätze 2 3'875  

Total 23 35'902  

 
 
 Begründung 

 Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) bewegt sich als Anbie-
ter von begleiteten Arbeitsplätzen für psychisch behinderte Erwachse-
ne in einem äusserst volatilen Umfeld. Neuere Entwicklungen im Be-
reich der IV-Rentensprechung sowie weiterhin steigende Rentenzahlen 
aufgrund psychischer Erkrankungen verändern den Bedarf an begleite-
ter Arbeit für Menschen mit psychischen Behinderungen und die spezi-
fischen Anforderungen an die Ausgestaltung bestehenden Leistungs-
angebote fortlaufend. Die PSAG möchte diesen Veränderungen mit ei-
ner quantitativen und qualitativen Anpassung ihrer Betreuungsleistun-
gen im Arbeitsbereich per 2013 begegnen. Die Schwerpunkte der An-
gebotsentwicklung sollen dabei in Übereinstimmung mit der kantonalen 
Bedarfsplanung auf den Aufbau Integrativer Arbeitsplätze für psychisch 
Beeinträchtigte im ersten Arbeitsmarkt einerseits sowie der Anpassung  
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 eines Teils des Begleitangebots auf die spezifischen Bedürfnisse von 
IV-Teilrentnern andererseits gelegt werden. Der geplante Angebotsum- 
und -ausbau wirkt sich für den Kanton mit maximalen Mehrkosten von 
75'961 Franken pro Jahr aus. 

 

 

                                                                                          
 

 


